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Ergänzungen zu Corona-Bekämpfungsverordnung 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren hat 

umfangreiche Ergänzungen zur Corona-Bekämpfungsverordnung 

herausgegeben, die diesem Newsletter beigefügt sind. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass das Personal in Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe, das weder geimpft noch genesen ist, zweimal in der Woche 

getestet werden muss. Diese Testungen sind abrechnungsfähig.  

 

 


